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240/25 – Kreis Coesfeld

Tierseuchenverfügung zur Anordnung der Aufstallung 
von Geflügel zum Schutz gegen die Geflügelpest vom 
18. November 2025

I.

Zur Vermeidung der Einschleppung oder Verschleppung der 
Geflügelpest durch Wildvögel ordne ich Folgendes an:
Sämtliches in den Städten Olfen und Lüdinghausen sowie 
der Gemeinde Nordkirchen und in der Stadt Dülmen südlich 
der Autobahn A 43 gehaltenes Geflügel (Hühner, Truthüh-
ner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, 
Enten und Gänse) ist ab sofort ausschließlich

1.	 in geschlossenen Ställen oder 
2.	 unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 

nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abde-
ckung besteht und die mit einer gegen das Eindringen 
von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung versehen 
sein muss (Schutzvorrichtung),

zu halten. Das Gebiet ist im anliegenden Kartenauszug grün 
umrandet dargestellt.

Für die angeführten Haltungen dürfen Netze oder Gitter zur 
Vermeidung des Kontaktes zu Wildvögeln genutzt werden, 
wenn sie als Abdeckung nach oben eine Maschenweite von 
nicht mehr als 25 mm aufweisen!

Die sofortige Vollziehung dieser Maßnahme ordne ich im 
öffentlichen Interesse an.

Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröf-
fentlichung in Kraft und gilt so lange, bis ich sie wieder 
aufhebe (§§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG).

II. Begründung

Diese Verfügung basiert auf Artikel 70 Abs. 2 in Verbindung 
mit Art. 55 Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 sowie 
§  13 Abs. 1 Geflügelpest-Verordnung und einer Risikobe-
wertung nach Maßgabe des § 13 Abs. 2 Geflügelpest-Ver-
ordnung. 

Gemäß Artikel 70 Abs. 1 und 2 in Verbindung mit Art. 55 
Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 ergreift die zustän-
dige Behörde bei Verdacht des Auftretens von u. a. hoch pa-
thogener aviärer Influenza (Geflügelpest- AI) bei Wildvögeln 
die erforderlichen Seuchenpräventions- und -bekämpfungs-
maßnahmen, um eine Ausbreitung des Virus auf gehaltene 
Vögel und Geflügel zu verhindern.
Als eine Seuchenpräventionsmaßnahme ist gemäß Art. 55 
Abs. 1 d) der Verordnung (EU) 2016/429 die Isolierung von 
gehaltenen Tieren der für die Geflügelpest empfänglichen 
Arten anzuordnen, wenn dadurch der Kontakt zwischen 
Wildvögeln und gehaltenen Vögeln und Geflügel und damit 
eine Ausbreitung in den Haustierbestand vermieden wird.

Als einzig wirksame „Isolierungsmaßnahme“ im Sinne des 
Art. 55 Abs. 1 d der Verordnung (EU) 2016/429 ist die Anord-
nung der Aufstallung von gehaltenen Vögeln und Geflügel 
gemäß § 13 Abs. 1 S. 1 der Verordnung zum Schutz gegen 
die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung) anzusehen. 
§ 13 Abs. 1. S. 1 Geflügelpestverordnung konkretisiert da-
hingehend die Seuchenpräventionsmaßnahme „Isolierung“ 
mit dem Ziel, Kontakt von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln 
und Geflügel zu verhindern. 
 
Grundlage zur Anordnung der Aufstallung gem. § 13 Abs. 1 
Satz 1 Geflügelpestverordnung ist die Durchführung einer 
Risikobeurteilung, in der u. a. die örtlichen Gegebenheiten, 
das sonstige Vorkommen oder Verhalten von Wildvögeln, 
die Geflügeldichte, der Verdacht oder Ausbruch auf Geflü-
gelpest im eigenen oder angrenzenden Kreis, weitere Tat-
sachen zur Abschätzung der Gefährdungslage sowie die Ri-
sikobewertung des Friedrich-Loeffler-Instituts berücksichtigt 
werden sollen. 

Bei der hochpathogenen Aviären Influenza handelt es sich 
um eine hochansteckende, anzeigepflichtige Viruserkran-
kung beim Geflügel, deren Ausbruch immense wirtschaft-
liche Folgen für alle Geflügelhalter, Schlachtstätten und ver-
arbeitende Industrien haben kann. 

Das FLI hat am 18.11.2025 bei einem am 05.11.2025 tot 
in Lüdinghausen-Seppenrade Richtung Dülmen aufgefun-
denen Kranich die Geflügelpest (Hochpathogene Aviäre In-
fluenza – HPAI) bestätigt. 
Bereits am 17.11.2025 hatte das CVUA MEL den Geflügel-
pest-Erreger H5 in einem Freiland-Legehennenbestand im 
Süden von Lüdinghausen nachgewiesen, woraufhin der Ver-
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dacht des Ausbruchs der Geflügelpest in diesem Bestand 
festgestellt wurde.

Aufgrund dieser Nachweise der hochinfektiösen Geflügel-
pest in Verbindung mit den örtlichen Gegebenheiten, ins-
besondere den westlich angrenzenden Wasserflächen / 
Feuchtbiotopen, die auch wildlebenden Wat- und Wasser-
vögeln als Rastplätze dienen, ist es zum Schutz vor einer 
Ansteckung des Hausgeflügels mit dem Erreger der Geflü-
gelpest erforderlich, das Hausgeflügel aufzustallen.

Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 Verwal-
tungsverfahrensgesetz kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der 
Tag, der auf die Bekanntmachung folgt, festgelegt werden. 
Von einer Anhörung wurde gem. § 28 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 
abgesehen.

Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsord-
nung wurde die sofortige Vollziehung der Maßnahme ange-
ordnet. Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hätte in 
diesem Fall keine aufschiebende Wirkung. Ein besonderes 
öffentliches Interesse ist hier gegeben, weil durch die Aus-
breitung der Aviären Influenza unter anderem die Gefahr von 
gesundheitlichen wie auch von wirtschaftlichen Folgen er-
heblich wäre und deshalb sofort zu unterbinden war. 

Der Schutz hoher Rechtsgüter erfordert ein Zurückstehen 
der Individualinteressen etwaiger Geflügelhalter am Ein-
tritt der aufschiebenden Wirkung infolge eines eingelegten 
Rechtsbehelfs. Das öffentliche Interesse an umgehenden 
Bekämpfungsmaßnahmen zum Schutz gegen eine Weiter-
verbreitung der Seuche überwiegt.

III. Widerrufsvorbehalt 

Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit - auch kurzfristig - 
insbesondere aus Gründen der Tierseuchenbekämpfung 
und der aktuellen Seuchenlage widerrufen werden. Sie er-
geht unter dem Widerrufsvorbehalt gem. § 36 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG NW.

IV. Ihre rechtlichen Möglichkeiten:

Gegen diese Allgemeinverfügung können Sie innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe beim Verwaltungsgericht 
Münster Klage einreichen. 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Be-
vollmächtigten versäumt werden sollte, würde dessen Ver-
schulden Ihnen zugerechnet.

V. Hinweise

Aufgrund der sofortigen Vollziehung müssen Sie dieser Ver-
fügung auch dann nachkommen, wenn Sie Klage erheben. 
Verstöße gegen diese Allgemeinverfügung können gem. 
§ 32 Abs. 2 Nr. 4 TierGesG als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu dreißigtausend Euro geahndet werden (§ 32 Abs. 3 
TierGesG).
Gemäß § 13 Abs. 3 der Geflügelpest-Verordnung kann ich 
in Einzelfällen Ausnahmen von der Aufstallungsanordnung 
genehmigen.

VI. Rechtsgrundlagen:

-	 Tiergesundheitsgesetz (TierGesG)
-	 Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Än-

derung und Aufhebung einiger Rechtsakte im Bereich 
der Tiergesundheit (Verordnung (EU) Nr. 2016/429)

-	 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflü-
gelpest-Verordnung)

-	 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
-	 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

in der jeweils geltenden Fassung.

Coesfeld, 18. November 2025

Kreis Coesfeld
Der Landrat
gez. Dr. Christian Schulze Pellengahr

Anlage
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